
90 Dr . K . Bruch marni ,

wie es immer und liei allen Völkern und Stämmen gewesenist.DiehistorischeSpanne,welchewireinigermaßenschauenkönnen,istdochgarzudürftig,scheintmir,umdarausjenen„Hetärismus"alseinenotwendigeundallge-gemeineStufederEntwicklungabzuleiten.

 Verfasser führt ( ohne Belegstelle ) aus Adam von Bremenan„dieSchwedenhätteninallemMaßgehalten,nurnichtinderZahlihrerWeiher;jedernehmenachseinenmögensverhältnissenzweidreiodermehr,dieReichenunddieFürstenohneBeschränkungderZahl;dieEhenseienaberrechteEhen,denndieKinderseienvollberechtigt".UeberdasConcubinatbeidenGermanenimMittelalterI,S.262.

 Der Abschnitt ius primae noctis ( I , 268 f. ) schließtsichwesentlichanDr.KarlSchmidtlusprimaenoctis.EinegeschichtlicheUntersuchung1881undZtschr.f.EthnoLXVI,S.18f.(1884),sodassalsodasBestehendiesesRechtsbestrittenwird.

 Von der socialen Stellung des Weibes handelt derfasserIIS.481f..AuchhiergibtervielMaterial,cheszueinertieferen,psychologischenBetrachtungdergeheurenVerschiedenheitenmenschlicherEmpfindungfordert.MirscheinendieErwerbs-undhältnissefürdiesocialeStellungderWeiberundfürdieWertschätzungihrerPersonundihrerEigenschaftenvonbesondererWichtigkeit.
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